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Muster
Muster GmbH (“Muster”)

INTERNE RICHTLINIE

FÜR DIE UMSETZUNG DES BUNDESGESETZES ZUR BEKÄMPFUNG DER

GELDWÄSCHEREI UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG IM FINANZSEKTOR VOM 10. OKTOBER 1997 (GwG)

AUSGABE: 1. Februar 2009
1.
Allgemeine Bemerkungen

Die vorliegende Richtlinie regelt die interne Organisation im Sinne von Art. 8 GwG in Verbindung mit dem Reglement bzw. dessen Anhängen der SRO VSV (nachfolgend „Reglement VSV“).

2.
Geltungsbereich, Grundlage und Zweck

Die Richtlinie ist für die gesamte Tätigkeit der Muster GmbH als Finanzintermediärin gültig. Sie basiert auf den Bestimmungen über die Sorgfaltspflichten des GwG sowie dem Regle​ment VSV. Sie bezweckt eine wirksame Organisation für die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen im Kampf gegen die Geldwäscherei (Art. 305bis StGB), für die Erkennung der Verfügungsmacht krimineller Organisationen über Vermögenswerte (Art. 260ter Ziffer 1 StGB) und für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies StGB) sowie für die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften.
3.
Pflichten gemäss Geldwäschereigesetz (GwG) und Reglement VSV
Gemäss Art. 3 - 10 GwG gelten folgende Pflichten, welche in den Artikeln 2 - 8 Reglement VSV konkretisiert werden:

· Identifizierung der Vertragspartei durch ein beweiskräftiges Dokument (Art. 3 GwG, Art. 2 Reglement VSV);

· Feststellung der an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 GwG, Art. 3 Reglement VSV);

· Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, wenn im Laufe der Kundenbeziehungen Zweifel entstehen (Art. 5 GwG, Art. 4 Reglement VSV);

· Besondere Abklärungspflicht bei ungewöhnlichen Transaktionen oder bei Vorliegen von Anhaltspunkten, wonach Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen  (Art. 6 GwG, Art. 5 Reglement VSV); 

· Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten (Art. 7 GwG, Art. 6 Reglement VSV);

· Abbruch der Geschäftsbeziehung, Meldepflicht und Vermögenssperre (Art. 9-10 GwG, Art. 7 und 8 Reglement VSV);
· Ergreifen von organisatorischen Massnahmen, inkl. Ausbildungspflicht, zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Art. 8 GwG, Art. 9 Reglement VSV);
Die detaillierten Regelungen dieser Bestimmungen sind integrierender Bestandteil der vorliegenden Internen Richtlinie.

4.
Interne Fachstelle (GwG Verantwortliche)
Die interne Fachstelle der Muster GmbH besteht aus den im Anhang 1 bezeichneten Personen. 

Der GwG-Verantwortliche bzw. sein(e) Stellvertreter(in) sind zuständig für:
· die Einhaltung der Pflichten gemäss GwG und Reglement VSV, insbesondere für die zweckmässige Führung und regelmässige Kontrolle der GwG-Files (Dokumentation);

· die Überwachung, Anordnung und Durchführung von erneuten Identifikationsmassnahmen und besonderen Abklärungen;

· die Veranlassung von Abbrüchen von Geschäftsbeziehungen;

· Auskunftserteilung und Erstattung der Meldung an die Behörden, unter anderem Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (MROS) sowie die Veranlassung, Durchführung und Einhaltung von Vermögenssperren - jeweils nach vorgängiger Absprache mit der Geschäftsleitung der Muster GmbH, soweit die zeitlichen Verhältnisse eine solche Absprache zulassen;

· die an den VSV erforderlichen Mitteilungen;

· die unverzügliche Berichterstattung an die Geschäftsleitung der Muster GmbH über alle Vorfälle, die zum Abbruch einer Geschäftsbeziehung bzw. zu einer Meldepflicht und einer Vermögenssperre führen können;

· regelmässige Kontrolle der Einhaltung der Pflichten durch die Mitarbeitenden und Information der Geschäftsleitung der Muster GmbH über das Ergebnis der Kontrollen und/oder über interne Vorkommnisse, die zu organisatorischen oder personalrechtlichen Massnahmen führen können;

· die Beratung und Unterstützung der Mitarbeitenden und Geschäftsleitung der Muster GmbH in allen Belangen des GwG;

· die Einhaltung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes.
Der Ausbildungsverantwortliche ist verantwortlich für:

· genügende Aus- und Weiterbildung des gesamten im finanzintermediären Bereich tätigen Personals der Muster GmbH;
· die Dokumentation über die interne Ausbildung der einzelnen Mitarbeiter.

Die interne Fachstelle informiert die Geschäftsleitung unverzüglich über alle grösseren Vorfälle. 

5.
Identifizierung der Vertragspartei bei Eröffnung der Kundenbeziehung (Art. 3 GwG)

Bei der Eröffnung von Kundenbeziehungen sind folgende Schritte zwingend einzuhalten: 

· Identifikation des Kunden und Feststellung des an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten;
· Handelt es sich beim Kunden um eine juristische Person, so muss die Bevollmächtigungsbestimmung zur Kenntnis genommen werden und die Identität der Person überprüft werden, die im Namen der juristischen Person die Kundenbeziehung aufnimmt.

· Erstellung/Abschluss des Mandatsvertrages;
· Erstellung des Kundendossiers;
· Angaben über Herkunft/Vermittlung der Kundenbeziehung;

· Angaben über Art und Zweck der Geschäftsbeziehung;

· Überprüfung der Kundenbeziehung auf Vereinbarkeit mit den jeweils gültigen Terroristen- und Sanktionslisten (UNO-Sanktionslisten, Bush-Listen etc.);
· Zusatz-Abklärung mittels KYC-Spider oder anderen geeigneten Mitteln.

Über jede Kundenbeziehung (die sich als Finanzintermediation im Sinne des GwG qualifiziert) wird bei Eröffnung ein Dossier angelegt, welches folgende Unterlagen enthalten muss:

· Identifikationsdokumente und Unterlagen über den Kunden sowie die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten;
· Bei juristischen Personen: Belege für Bevollmächtigung- sowie Identifikationsdokumente des Bevollmächtigten;
· Mandatsverträge mit dem Klienten;

· Unterlagen über Abklärungen der wirtschaftlichen Hintergründe; 

· Unterlagen über Transaktionen (z.B. Instruktionen des Kunden, Bankakten, Korrespondenz, Abrechnungen etc.);

· Interne Unterlagen wie Kundenprofile, Auswertungen, bearbeitete Checklisten etc.;

· Ergebnis der KYC-Spider-Abfrage. 

Bei der Eröffnung einer neuen Kundenbeziehung muss der zuständige Kundenbetreuer die Identifikationsdokumente einverlangen (Art. 2 und 3 Reglement VSV) und die GwG-Files ausfüllen. Er prüft am Schluss nochmals die GwG-Files sowie die verlangten Unterlagen auf Vollständigkeit. 

Der Kundenbetreuer klärt in jedem Fall ab, ob ein Sonderfall im Sinne von Art. 5 Reglement VSV („Kassageschäfte, Geld- und Wertübertragungsgeschäfte mit Laufkunden“) vorliegt. 

Bei bereits bestehenden Kundenbeziehungen sind die GwG-Files baldmöglichst zu erstellen und nachzuführen. Die notwendigen Beilagen (Identifikationsdokumente, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person) sind vom Kundenbetreuer beim Kunden baldmöglichst einzufordern. 

In Zweifelsfällen ist die interne Fachstelle zu kontaktieren (vgl. Anhang 2).
6.
Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 GwG)

Der Kundenbetreuer lässt vom Klienten in den Fällen von Art. 4 GwG bzw. Art. 3 Reglement VSV das Formular "Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten" oder das Formular A (gemäss Art. 3 und 4 VSB) unterzeichnen und legt es in den GwG-Files ab. Im übrigen wird auf Art. 3 Reglement VSV verwiesen. 

7.
Erneute Identifizierung der Vertragspartei und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG)

Der Kundenbetreuer identifiziert die Vertragspartei erneut, wenn Zweifel aufkommen, ob:
· die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen; 

· die Vertragspartei mit der wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist; 

· die Erklärung der Vertragspartei über die wirtschaftlich berechtigte Person zutrifft.
Er meldet diese Zweifel unverzüglich der internen Fachstelle, welche das weitere Vorgehen bestimmt. 

Der Kundenbetreuer lässt von der Vertragspartei erneut die wirtschaftlich berechtigte Person bezeichnen, wenn er Zweifel über die Richtigkeit der Angaben über die wirtschaftliche Berechtigung an den eingebrachten Vermögenswerten hegt. Zweifel sind insbesondere dann angebracht, wenn einer der folgenden Sachverhalte vorliegt:
· es besteht eine Vollmacht einer Person, die keine genügende Verbindung zur Vertragspartei hat;

· die finanziellen Verhältnisse der Vertragspartei decken sich nicht mit der Höhe der eingebrachten Vermögenswerte;

· Aufnahme der Geschäftsbeziehung mit einer natürlichen Person auf dem Korrespondenzweg; 

· Herkunft der Person aus risikoreichen Ländern (vgl. lit. a der Risikomerkmale, S. 6);

· generell ungewöhnliche Feststellungen.

8.
Verhalten bei Vorliegen von Anhaltspunkten für Geldwäscherei 

Die Überwachung der Kundenbeziehungen auf das Vorliegen von Anhaltspunkten für die Geldwäscherei ist primär Sache des zuständigen Kundenbetreuers. Stellt ein Kundenbetreuer Anhaltspunkte für Geldwäscherei fest, so nimmt er die notwendigen ersten Abklärungen des wirtschaftlichen Hintergrunds nach Massgabe des GwG und des Reglements VSV sowie allfälliger Standesregeln vor. Er orientiert die interne Fachstelle schriftlich über die Ergebnisse der Abklärungen. 

Die interne Fachstelle entscheidet anhand der Ergebnisse der ersten Abklärungen über das weitere Vorgehen.

9.
Verhalten bei Vorliegen eines Geldwäschereiverdachts

Liegt ein Verdacht im Sinne von Art. 9 GwG vor, so:
· hat der Kundenbetreuer umgehend die interne Fachstelle, zu orientieren;

· kehrt der Kundenbetreuer umgehend das Notwendige zur Vornahme einer Vermögens​sperre vor. 

10.
Nichtaufnahme bzw. Abbruch der Kundenbeziehung / Entscheidinstanzen
Für den Entscheid über die Nichtaufnahme bzw. Abbruch der Kundenbeziehung ist die Geschäftsleitung der Muster GmbH zuständig (vgl. Anhang 3). Der Kundenbetreuer informiert unverzüglich die interne Fachstelle, wenn er zur Auffassung gelangt, die Nichtanhandnahme oder der Abbruch der Kundenbeziehung sei angezeigt. 

Neue Kundenbeziehungen sind abzulehnen, wenn Zweifel an der rechtmässigen Herkunft der einzubringenden Vermögenswerte bestehen oder der Verdacht besteht, dass diese dem Zugriff einer kriminellen Organisation unterliegen. In einem solchen Fall ist Meldung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 GwG zu machen (vgl. hinten Ziff. 14). Verweigert der potentielle Klient Angaben über die Herkunft der Vermögenswerte oder die Einreichung der Identifikationsdokumente, oder weigert er sich, die wirtschaftlich berechtigte Person bekannt zu geben, darf die Kundenbeziehung ebenfalls nicht aufgenommen werden. Der Kundenbetreuer informiert in diesen Fällen unverzüglich die interne Fachstelle und klärt mit ihr das weitere Vorgehen ab.
Bestehende Kundenbeziehungen sind abzubrechen, wenn bei der erneuten Identifizierung der Vertragspartei oder der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person die Vertragspartei ohne Angabe von besonderen Gründen die Auskünfte verweigert, oder wenn sich aus dem Geschäftsverkehr der Verdacht aufdrängt, dass der Finanzintermediär bei der Identifizierung oder der Erklärung zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person getäuscht worden ist. Der Kundenbetreuer teilt Verdachtsmomente und Vorkommnisse dieser Art unverzüglich der internen Fachstelle mit, welche in Absprache mit der Geschäftsleitung der Muster GmbH über das weitere Vorgehen entscheidet. 

Wird die Kundenbeziehung abgebrochen, dürfen die eingebrachten Vermögenswerte nur auf eine Bank im Inland überwiesen werden. Eine Barauszahlung darf nicht vorgenommen werden. 

Die Kundenbeziehung darf nicht mehr abgebrochen werden, wenn Sachverhalte bekannt werden, welche zu einer Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei gemäss Art. 9 GwG verpflichten. 
11.
Besondere Abklärungen (Art. 6 GwG)

Erscheint der Zweck einer Transaktion oder einer Geschäftsbeziehung als ungewöhnlich, liegen Anhaltspunkte gemäss Anhang A Reglement VSV vor oder drängt sich der Verdacht auf, dass die eingebrachten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen so meldet der Kundenbetreuer dies unverzüglich der internen Fachstelle, welche das weitere Vorgehen bestimmt.

Jede Transaktion oder Geschäftsbeziehung wird in eine der folgenden Risikokategorien eingeteilt:

	Kategorie C:
	Geringes Risiko bzw. kein Risikomerkmal erfüllt

	Kategorie B:
	Mittleres Risiko bzw. ein Risikomerkmal erfüllt, besondere Abklärung durchgeführt, keine zusätzlichen Massnahmen notwendig

	Kategorie A:
	Hohes Risiko bzw. ein oder mehrere Risikomerkmale erfüllt, besondere Abklärung durchgeführt oder in Durchführung, regelmässige Abklärung


Als ungewöhnlich gelten insbesondere Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen, welche folgende Risikomerkmale aufweisen:
1.
Personenbezogene Risikomerkmale
	a:
	Sitz, Wohnsitz, Ort der Geschäftstätigkeit oder Staatsangehörigkeit der Vertragspartei bzw. des wirtschaftlich Berechtigten stehen in Beziehung zu einem risikoreichen Land gemäss Anhang 51. 

	b:
	Die Vertragspartei bzw. der wirtschaftlich Berechtigte ist eine Politisch exponierte Person (PEP) oder eine VIP (Very Important Person).

	c:
	Off-Shore Gesellschaft, erhöhte Vertraulichkeit.

	d:
	Geschäftstätigkeit mit erhöhtem Risiko / Bargeld / Fehlen eines persönlichen Kontakts (zu Vertragspartei oder wirtschaftlich Berechtigter).

	1 Die Länderliste wird von der Geschäftsleitung der Muster GmbH jährlich überprüft.



Soweit die Risikoeinteilung der jeweiligen Depotbank bekannt ist, kann diese bei der eigenen Risikobeurteilung entsprechend berücksichtigt werden. Wird ein Kundenverhältnis von einer Depotbank als risikoreich eingestuft, ist eine Einteilung in die Kategorie C nicht mehr möglich. 
2.
Transaktionsbezogene Risikomerkmale
	e:
	Transaktionen, bei denen am Anfang der Geschäftsbeziehung auf ein Mal oder gestaffelt Vermögenswerte im Gegenwert von mehr als CHF 100'000.-- physisch eingebracht werden.

	f:
	Vermögenswerte, die kurz nach ihrem Eingang beim FI wieder abgezogen werden (Durchlaufkonti), sofern sich aus der Geschäftstätigkeit des Kunden kein plausibler Grund für diesen sofortigen Abzug ergibt.

	g:
	Die Höhe der Vermögenswerte oder der Umfang der Transaktionen erscheinen in Anbetracht des Kundenprofils als ungewöhnlich.

	h:
	Mit einem oder mehreren Geschäften, die miteinander verbunden erscheinen, werden     Barbeträge, Inhaberpapiere oder Edelmetalle eingebracht oder abgezogen, welche CHF 25'000.—überschreiten.

	i:
	Geld- und Wertübertragung für Kunden ohne dauernde Geschäftsbeziehung, wenn eine oder mehrere den Betrag von CHF 5'000.-- überschreiten.

	j:
	Transaktionen, deren Konstruktion auf widerrechtlichen Zweck hindeutet, deren wirtschaftlicher Zweck nicht erkennbar ist oder die sogar als wirtschaftlich unsinnig erscheinen.

	k:
	Erhebliche Abweichungen gegenüber den in der Geschäftsbeziehung üblichen Transaktionsarten, -volumina und/oder -frequenzen.

	l:
	Key-Clients die durch die Höhe ihres verwalteten Vermögens und/oder aus der Geschäftsbeziehung generiertes Honorar eine wirtschaftliche Abhängigkeit für den FI darstellt.

	m:
	Laufende Strafverfolgungen, Haftpflicht- oder Verantwortlichkeitsverfahren gegen Kunden.


Wird eine Transaktion von einer Depotbank als risikoreich eingestuft und ist diese Einstufung der Muster GmbH bekannt, so liegt in jedem Fall ein transaktionsbezogenes Risikomerkmal vor. Soweit die Depotbank vergleichbaren Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unterliegt, so kann die Muster GmbH davon ausgehen, dass die Depotbank eine zusätzliche Transaktionsüberwachung vornimmt.

Drängen sich weitere Abklärungen auf, so sind insbesondere die in Art. 5 / Ausführungsbestimmung 30 und 31 Reglement VSV aufgezählten Punkte abzuklären. Verantwortlich für die Abklärung ist die interne Fachstelle in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kundenbetreuer.
Abzuklären ist je nach den Umständen insbesondere:

· die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte;
· die Hintergründe der Zahlungseingänge;
· der Verwendungszweck abgezogener Vermögenswerte;
· Kontoverbindungen und evtl. Kreditkartennummern;
· der Betrag und die Währung der involvierten Vermögenswerte;
· der Ursprung des Vermögens der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;
· die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;
· die finanzielle Situation der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;
· bei juristischen Personen: Beteiligungs- und Beherrschungsverhältnisse;
· bei Geld- und Wertübertragungen: Name, Vorname, Adresse und Kontoverbindung der begünstigten Person.
Vorgehensweise bei besonderen Abklärungen:

· das Einholen schriftlicher oder mündlicher Auskünfte der Vertragspartei und/oder der wirtschaftlich berechtigten Person;
· Besuche am Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei und der wirtschaftlich berechtigten Person;
· die Konsultation allgemein zugänglicher öffentlicher Quellen und Datenbanken;
· KYC-Spider-Abfrage;
· Erkundigungen bei Dritten.
Der Kundenbetreuer überprüft die Ergebnisse der Abklärungen auf ihre Plausibilität und dokumentiert sie in geeigneter Weise.

Über die getätigten Abklärungen ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen, welches in den GwG-Files abgelegt wird. 

Die interne Fachstelle führt eine zentrale Liste, welche aufzeigt, über welche Klienten Abklärungen gemäss Art. 6 GwG getroffen wurden.
12. 
Dokumentationspflicht (Art. 7 GwG)

Sämtliche Unterlagen über die getätigten Transaktionen sind für jeden Klienten gesondert aufzubewahren. Die wichtigsten Transaktionsbelege, d.h. Belege betreffend Ersttransaktion sowie Transaktionen von erheblichem Wert, sind (zusätzlich zur Kopie im Kundendossier) in den GwG-Files abzulegen. Einzelauszüge können vernichtet werden, wenn die darin enthaltenen Angaben in einer zusammenfassenden Aufstellung (Monatsauszug, Quartalsauszug) vollständig ersichtlich sind. 

Die Belege sind derart aufzubewahren, dass sie innert 3 Werktagen einer ersuchenden Behörde vorgelegt werden können. 
Die Transaktionsbelege sind während 10 Jahren nach Abschluss der Transaktion bzw. Beendigung der Kundenbeziehung aufzubewahren.

Verlangt eine Behörde Unterlagen heraus, sind diese in Kopie einzureichen, sofern die Behörde nichts anderes verfügt. 

Zuständig für die Herausgabe von Unterlagen an die Behörde ist die interne Fachstelle.
13. 
Kontrollen
Der GwG-Verantwortliche führt interne Kontrollen durch und dokumentiert diese in geeigneter Weise.

Gemäss dem von der Geschäftsleitung der Muster GmbH genehmigten Kontrollkonzept (vgl. Anhang 2 und 5), führt der GwG-Verantwortliche folgende Kontrollen durch:

· laufende Überprüfung der GwG-Files und der einverlangten Unterlagen auf Vollständigkeit bei jeder neueröffneten Kundenbeziehung;

· vierteljährliche Überprüfung der GwG-Files und Transaktionsbelege mittels Stichproben;

· jährliche Überprüfung der besonderen Abklärungen in den Risikokategorien A und B sowie der Risikoprofilierung des Kundenstammes;
14. 
Meldepflicht, Vermögenssperre und Informationsverbot (Art. 9, Art. 10 und Art. 10a  GwG) 

Hegt ein Mitarbeiter den begründeten Verdacht, dass die Vermögenswerte des Klienten im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung nach Art. 305bis StGB stehen, dass die Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen, muss er unverzüglich die interne Fachstelle darüber informieren. Diese veranlasst alle weiteren Schritte (Information der Geschäftsleitung der Muster GmbH, Vermögenssperre, Meldung an die Meldestelle, Meldung an den VSV).
Aus der Meldung muss der Name des Geschäftsleitungsmitgliedes, welcher die Meldung vornimmt, ersichtlich sein. Das mit dem Fall befasste Personal kann in der Meldung anonymisiert werden, sofern die Möglichkeit der Meldestelle und der zuständigen Strafverfolgungsbehörde zur unverzüglichen Kontaktaufnahme gewährleistet bleibt.
Die mit der Meldung zusammenstehende Vermögenswerte sind unverzüglich zu sperren. 
Die interne Fachstelle ist dafür besorgt, dass alle mit einer Meldung zusammenhängenden Unterlagen während zehn Jahren aufbewahrt werden. Diese Akten sind gesondert zu registrieren. 
15. 
Informationsverbot (Art. 10a  GwG) 


Während der verhängten Vermögenssperre darf weder der Betroffene noch der Dritte über die Tatsache der Meldung informiert werden. Kann die Vermögenssperre nicht direkt verhängt werden, darf der FI informiert werden, der dazu in der Lage ist und der ebenfalls dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist. 


Sofern es  für die Einhaltung der Pflichten des Geldwäschereigesetzes erforderlich ist, kann ein anderer, ebenfalls dem Geldwäschereigesetz unterstellten FI über die Meldung informiert werden falls,
· der andere FI für den Kunden aufgrund einer vertraglichen vereinbarte Zusammenarbeit gemeinsame Dienste im Zusammenhang mit dessen Vermögensverwaltung erbringt; oder

· der andere FI dem gleichen Konzern angehört.

Dieses Reglement wurde von der Geschäftsleitung der Muster GmbH genehmigt und sofort in Kraft gesetzt. Änderungen der internen Richtlinie der Muster GmbH sind dem VSV unverzüglich zu melden.

Für Muster GmbH GmbH:
___________________________
___________________________

Carl Kabel
Roger Rotor
(Gesellschafter)
(Gesellschafter)
Anhänge
Anhang 1:
Angaben über die Personen mit GwG-Verantwortung
Anhang 2:
KYC-Prozess und Informationsbeschaffung
Anhang 3:
Umsetzung interne Richtlinien
Anhang 4: 
Kundenkategorien / Kontrollrhythmus 
Anhang 5:
Compliance Country Risk Index
Anhang 6:
Compliance Sector Risk Index
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